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EinTweet imFaktencheck
Das Basler Appellationsgericht bestätigt die Vorinstanz und verurteilt Journalistin Michèle Binswanger wegen Verleumdung.

Zara Zatti

Am Anfang stand der Tweet:
«Sie übt eine grosse Meinungs-
macht in der Öffentlichkeit
aus, wie sich einmal mehr ge-
zeigt hat. Sie entscheidet sich
proaktiv, seit 5,5 Jahren,
öffentlich über den Fall zu
sprechen und einen Unschul-
digen der Vergewaltigung zu
bezichtigen.»

Gepostet hat dies die «Ta-
ges-Anzeiger»-Journalistin Mi-
chèle Binswanger 2020, mit
«sie» meint Binswanger die
ehemalige Zuger Grünen-Kan-
tonsrätin Jolanda Spiess-Heg-
glin, der «Unschuldige» ist der
ehemalige Zuger SVP-Politiker
Markus Hürlimann. Der Tweet
ist der Auslöser der Gerichtsver-
handlung, die am Dienstag vor
dem Basler Appellationsgericht
stattfand. Den Ursprung der
ganzen Geschichte bildet aber
die Zuger Landammann-Feier
von 2014.

Medienfreiheit oder
Falschbehauptungen?
Jolanda Spiess-Hegglin war da-
mals gerade frisch für die Grü-
nen in den Kantonsrat gewählt
worden. Der Abend zog ein
Strafverfahren gegen den eben-
falls anwesenden SVP-Politiker
Markus Hürlimann wegen Ver-
dachts auf Schändung nach
sich. Das Verfahren wurde ein-
gestellt, ebenso wie jenes
gegen Spiess-Hegglin wegen
falscher Anschuldigung und
Ehrverletzungsdelikten. Voran-
gegangen war ein ausserge-
richtlicher Vergleich, mit dem
sich die beiden verpflichteten,
einen Schlussstrich unter das
Geschehene zu ziehen und kei-
ne Beschuldigungen mehr
gegeneinander zu erheben.

Das Appellationsgericht
musste über die Frage urteilen:
Hatte Binswanger Anlass für
die in ihrem Tweet aufgestellte

Behauptung? Wie schon die
Vorinstanz kam es zum Schluss,
dass sie das nicht hatte. Die
Journalistin wird wegen Ver-
leumdung zu einer Geldstrafe
von 60 Tagessätzen zu 190
Franken verurteilt. Beide Ver-
fahren fanden in Basel statt,
weil Binswanger hier ihren
Wohnsitz hat.

Gerichtspräsident Christian
Hoenen berief sich in der Be-
gründung auf zwei Gerichts-
urteile. Zum einen auf das ein-
gestellte Verfahren gegen
Spiess-Hegglin wegen falscher
Anschuldigung und Ehrverlet-
zungsdelikten von 2018. Zum
anderen auf ein Urteil des Zür-

cher Obergerichts von 2019,
welches einen «Weltwoche»-
Journalisten wegen übler Nach-
rede verurteilte. Dies, nachdem
dieser in einem Artikel ge-
schrieben hatte, Spiess-Hegglin
habe Hürlimann planmässig
falsch beschuldigt. Da Bins-
wanger die beiden Urteile sel-
ber medial begleitet habe, hätte
sie eigentlich wissen müssen,
dass die unrechtmässige Be-
schuldigung durch Spiess-Heg-
glin vom Tisch sei, argumen-
tierte Hoenen. «Die Medien-
freiheit schützt nicht vor
Falschbehauptungen.»

Der Verteidiger von Bins-
wanger, Jascha Schneider, sah

genau diese Medienfreiheit in
Gefahr. Diese umfasse auch die
Möglichkeit, auf provokative Art
zu publizieren, sagte er. Bei
Spiess-Hegglin handle es sich
um eine medial erfahrene Per-
son, welche ihre Sicht der Dinge
«mit erheblichen Mitteln darzu-
stellen» wisse und Kritikerinnen
und Kritiker mit Verfahren über-
ziehe. «Es geht nicht um Persön-
lichkeitsschutz, sondern um
Deutungshoheit und um die Fra-
ge, ob es auch Kritik geben darf
oder nur die subjektive Wahr-
nehmung der Privatklägerin,
welche dann in die Geschichts-
bücher eingeht», sagte Schnei-
der vor Gericht.

LikesundRepostsals
Wahrheitsbeweis
Den Wahrheitsbeweis für den
Tweet versuchte er mit mehre-
ren Beispielen zu erbringen. So
habe Spiess-Hegglin auch nach
dem Urteil von 2018 immer wie-
der die Verbreitung von Beiträ-
gen unterstützt, «die beim
Durchschnittsleser den Ein-
druck erwecken, dass Hürli-
mann sie vergewaltigt hat».
Dies, indem sie entsprechende
Publikationen gelikt, retweetet
oder auf der eigenen Homepage
gepostet habe.

Rena Zulauf, die Anwältin
von Spiess-Hegglin, hingegen
sagte: «Die Aussage des Tweets
ist nachweislich falsch. Er ist
nicht im Sinne einer Verdächti-
gung formuliert, sondern eine
direkte Anschuldigung, mit wel-
cher die Unschuldsvermutung
mit Füssen getreten wird.» Es
seien die Medien gewesen, wel-
che Spiess-Hegglin beschuldigt
hätten, Hürlimann zu beschul-
digen. «Sie finden kein einziges
Zitat von Jolanda Spiess-Heg-
glin, in dem sie sagt, ‹er hat mich
vergewaltigt›.»

Das Urteil kann ans Bun-
desgericht weitergezogen
werden.

JolandaSpiess-Hegglin (links) undMichèle Binswanger trafen sich amDienstag erneut vorGericht: Die «Tages-Anzeiger»-Journalistin wurde
wegen Verleumdung verurteilt. Bilder: Georgios Kefalas/Keystone (24.5.2023)

«DieAussage
desTweets ist
nachweislich
falsch.»

RenaZulauf
Anwältin von Spiess-Heggin

«Darf esauch
Kritikgeben
odernurdie
subjektive
Deutungs-
hoheitder
Klägerin?»
JaschaSchneider
Verteidiger von Binswanger

BritischeFirmabautPräsenz
anUniversitätBaselaus
Gastronomie Die Universität
Basel hat eine neue Betreiberin
für die Cafeteria der Universi-
tätsbibliothek (UB) gefunden.
Künftig wird die britische Firma
Compass Group in der UB dafür
zuständig sein, die Studieren-
den während ihrer Lernpausen
mit Kaffee und Snacks zu ver-
pflegen. Das geht aus einer Mel-
dung auf der Ausschreibungs-
plattform Simap hervor.

Die Compass Group ist eine
der zehn grössten Restaurant-
ketten der Schweiz. 2023 erziel-
te sie einen Umsatz von 157 Mil-
lionen Franken und belegte da-
mit den neunten Platz. Das
britische Unternehmen ist be-
reits in anderen Schweizer Uni-
versitäten tätig. So betreibt sie
die Mensen an der ETH Zürich
und der EPFL in Lausanne.

Vor knapp einem Monat
wurde bekannt, dass die Com-
pass Group auch die Studieren-
den der Universität Basel ver-
pflegen wird – nämlich in den

Mensen im Biozentrum, im Kol-
legiengebäude und in der Ber-
noullistrasse. Nun hat die Firma
zusätzlich den Zuschlag für die
Uni-Cafeteria erhalten, die sich
in der Hauptbibliothek an der
Schönbeinstrasse befindet.

Angebot und Preise sollen
weitgehend unverändert blei-
ben. «Die Preise werden im Ver-
gleich zu heute nicht angeho-
ben», sagt Matthias Geering,
Mediensprecher der Universität
Basel, auf Anfrage der bz. Die
Studierenden können auch wei-
terhin an einer Selbstbedie-
nungskasse bezahlen.

Gemäss Geering übernimmt
die Compass Group die drei
Mensen sowie die Cafeteria per
1. Juli 2025. Die vier Verpfle-
gungsbetriebe werden zuvor
vom 28. Juni bis am 6. Juli ge-
schlossen sein, «um eine or-
dentliche Übergabe zu gewähr-
leisten», wie Geering erklärt.
Danach sollen sie gestaffelt wie-
der öffnen. (wro)

BaslerSchiffslotterie
Visa-Affäre: Einige Kabinenschiffe fahren Basler Häfen an –
andere nicht. Die Hintergründe bleiben unklar.

ChristianMensch

Die Situation ist verwirrend.
Diese Zeitung hat berichtet,
dass die Rheinschifffahrt ein
grösseres Problem hat: Kabinen-
schiffe wagen es teilweise nicht,
in Schweizer Hoheitsgebiet zu
fahren, und legen deshalb schon
rheinabwärts an. Grund seien
Visa-Probleme der Crews, die
zumindest im Hospitality-Be-
reich meist aus Indonesien oder
den Philippinen stammen.

Eine Beobachtung der ver-
gangenen Tage zeigt: Einige
Reedereien scheinen damit klar-
zukommen und fahren Basel re-
gelmässig an. Dazu gehört mit
Viking der Branchenleader. Die-
ser stand zuletzt immer wieder
in der Kritik über die Arbeitsbe-
dingungen an Bord – und scheint
doch kein Visa-Problem zu er-
kennen. Auch die Viva-Schiffe

der Reederei Scylla und die
Schiffe der Strassburger Fami-
lienreederei Croisis legen etwa
im St. Johann an.

Eineunterschiedliche
«Risikobewertung»
Während Scylla auch mit mehr-
tägigem Vorlauf keine Stellung-
nahme abgeben konnte, hat
Croisis eine Erklärung: Ihre Be-
satzungen hätten alle einen
französischen Vertrag und
stammten aus Frankreich oder
Europa. Die Marketingverant-
wortliche Marjan Levy sagt:
«Wir haben nicht die gleichen
Zwänge wie unsere konkurrie-
renden Kollegen, die internatio-
nale Mitarbeiter haben.»

Andere Gesellschaften wie
die Schiffe der Avalon-Gruppe,
der AMA Waterways oder des
Veranstalters Thurgau Travel
meiden Basel und fahren häufig

Huninge an, wie etwa dem On-
linetool Vesselfinder.com zu
entnehmen ist. Thomas Bogler,
der Präsident der Branchenver-
einigung IG River Cruises, will
auf Anfrage jedoch keine klare
Begründung für das unter-
schiedliche Verhalten geben. Er
sagt, es sei der «Risikobewer-
tung» des einzelnen Schiffbe-
treibers vorbehalten, ob die
Schiffe in Basel anlegen.

Das Risiko besteht darin,
dass das Basler Amt für Wirt-
schaft und Arbeit die Schiffsbe-
satzungen kontrolliert und Ver-
stösse allenfalls sanktioniert.
Die Anzahl der Kontrollen ist in
Basel allerdings klein. Aufgrund
der öffentlichen Aufmerksam-
keit ist der Anreiz der Behörde
derzeit wohl auch gering, zu-
sätzliche Schiffsrazzien zu ver-
anstalten und Reeder damit
nachhaltig zu verprellen.

41Millionen für
Pflegezentrum
Neubau Das Pflegezentrum Am
Bruderholz wird neu gebaut.
Wie das Bürgerspital Basel
(BSB) mitteilt, genüge der Alt-
bau den heutigen Anforderun-
gen an eine moderne Betreuung
von Menschen mit kognitiven
und psychischen Beeinträchti-
gungen nicht mehr. Eine umfas-
sende Analyse habe gezeigt,
dass eine Sanierung des Pflege-
zentrums im Gundeldinger
Quartier nicht ausreicht – ein
Neubau sei notwendig.

SP-Bürgergemeinderat Lu-
kas Gruntz, selbst Architekt,
äusserte im Vorfeld Zweifel am
Vorgehen. Ihm fehle eine trans-
parente Auseinandersetzung
mit der Frage, ob eine Sanierung
des Gebäudes nicht möglich ge-
wesen wäre.

Der Bürgergemeinderat be-
willigtedenKreditvonrund40,7
Millionen Franken für das Neu-
bauprojekt. Damit soll bis Ende
2028 ein neues Pflegezentrum
mit69Pflegeplätzenentstehen–
elf mehr als bisher. (bz)


